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DER SCHWEIZER SOLDAT

SchuizmaPnahmen bei Truppeniibungen

(Fortsetzung.)

IX. Uebungen mit Flammenwerfern.

Hinsichtlich Sicherheitsmahnahmen
besteht bei dieser Waffe die Eigentiim-
lichkeit, daf der irgendwie geféhrdete
Raum klar und eng begrenzt ist. Trotz-

dem sind bei den Scharfschiehlibungen

weitgehende und wesentliche Vor-
schrifften zu befolgen. Im allgemeinen
besteht kein Widersireben gegen die
Berticksichtigung derselben; es scheint,
dafy die Feuererscheinung dem «Kinde»
die Gefahr nachdriicklich und instinktiv
einprége. Nur gelegentlich zeigen sich
«Helden», denen  der Einbezug der
Schutzmafinahmen in die Uebung das
kriegerische Bild zu verunstalten
scheint. Es stort sie beispielsweise,
wenn dem Schieffenden ein Mann mit
nasser Decke und Feuerldscher folgt —
man mache das im Gefecht doch auch
nicht so. Ja, aus taktischen Griinden
wird man die Decke im Kampf weg-
lassen miissen; das Feuerldschgerat
dirfte aber der Truppfithrer oder
Flammoltrdger in jedem Fall mitfragen.
Die in Verbindung mit Flammen-

werfern zy taligenden Schutzmafsnah-
men moégen nach folgenden Gesichts-
punkten betrachtet werden:

Ausbildung,

Gelénde,

Manns-Sicherheit,

Schutz des Materials.

Zur Ausbildung am Flammenwerfer
sollen die Leute ausgewshlt, eventuell
gepriift werden. Charakferlich sollen
sie, ganz allgemein gesprochen, zuver-
lassig arbeiten kdénnen.

An korperlichen Fahigkeiten soll
tiberdurchschnittliche kérperliche Stand-
festigkeit gefordert werden. Trotz der
zu tragenden Last von 38 Kilo eignen
sich sehr oft auch kleine Ménner; aber
standfest im Sinne der Skispringer sol-
len sie sein; ihre Beweglichkeit 1kt sie
durch Reflexbewegung das Gleichge-
wicht immer rasch wieder finden.

Bevor scharf geschossen wird mufy
der betreffende Mann mehrmaliges
Wasserschiehen  griindlich  absolviert
haben. Besonderes Vertrauen in die
Waffe gewinnt der Schiifze, wenn er das
Abfillen, ebenso die Funktionskon-
trollen vor dem Einsatz, selbst besorgen
kann.

Fir den ausbildenden - Einsatz bei
kombinierten Uebungen mége eine oft
Ubersehene = Weisung herausgestellt
werden: klares Unterstellungsverhalinis.
Der Flammenwerfertrupp soll sich nicht
selbst eine Aufgabe stellen auf Grund
seiner auffallenden Eigenarten. Ein kla-
rer Befehl mit taktischem Sinn soll den
Auftrag klarlegen, Dabei ist der Trupp
entweder in eine Gruppe oder in einen
Fusiliertrupp fest hineinzugliedern, oder

Von Oberstlt. Locher.

er erhélt, in Befehlsform, eine isolierte
Aufgabe; in letzterem Falle ist die Be-

kanntgabe derselben an die (brigen .

Kémpfer nie zu untéerlassen. Wenn tech-
nisch und taktisch durchfiihrbar, ist dann
ein Angriffsweg zu wahlen, der zu dem
der andern Angreifenden in einem
Winkel von ungefdhr 45° zusammen-
lauft; auf diese Weise wird Uebersicht
tiber die Zusammenarbeit gewéhrleistet,
und damit werden wesentiliche Gefah-
renmomente ausgeschaltet.

Hinsichtlich Wahl des Geldndes
spielt dessen Gestaltung eine unwe-
sentliche Rolle. Theoretisch kann auf
jedem Terrain mit Flammenwerfer scharf
geschossen werden; dafy Partien mit
dirrem Gebiisch und Gras oder gar
Walder gemieden werden sollen, diirfte
selbstverstandlich sein. Besonderer Be-
achtung bedarf die Vorschrift, dak nur
ein Schiehgeldnde gewéahlt werden
darf, das weder fiir Gras- und Heuge-
winnung, noch fir den Weidgang in

Befracht kommt. Ein frotzdem durch
Flammoél verseuchtes Geldnde darf
wahrend eines Jahres fir Weidgang,
Gras- oder Heugewinnung nicht bentitzt
werden. Diese Vorschrift hat auch dann
Giltigkeit, wenn nicht auf den Boden
selbst, sondern auf den darauf liegen-
den Schnee gefeuert wurde. Weiter zu
meidendes Gelédnde sind Quellgebiete.
Finden Schiekibungen auf Straken oder
Platzen statt, zum Beispiel im Oris-
kampf, dann -sind die beschossenen
Stellen mit starkem Wasserstrahl griind-
lich zu reinigen. Kiesgruben sind an sich
fur exerziermafige Uebungen gunstig,
es ist aber stets darauf Bedacht zu neh-
men, dafy sie oft Spielplatz der Kinder
sind. :

Ist ein Geléndeteil verseucht, dann
sind grundsétzlich die gleichen Sperr-
mahnahmen zu treffen wie wenn sich
dort ein Blindgénger befinden wiirde,
als: Umzadunen, Warnungstafel, Orien-
tierung des Bodenbesifzers, der Ge-

Einsatzbereites Feuerléschgerat.



DER SCHWEIZER SOLDAT

meinde, des Feldkommissars. Ob diese
Vorkehren zu treffen sind oder nicht ist
verantwortliche ~ Angelegenheit  des
Uebungsleiters. Er hat sich bei den zu-
stdndigen Stellen im voraus Uber die
Bewirtschaftung und Benlitzung des be-
treffenden Platzes eingehend zu erkun-
digen.

Auf alle
schrénkungen ist auch Bedacht zu neh-
men, wenn innerhalb grokerer Ue-
bungen mit Flammenwerfern geschos-
sen werden soll. Da es sich oft um De-
monstrationen handelt, wird auf das
Mitspielen von Flammenwerfern nicht
gerne verzichtet; anderseits wird die
Wah!l des Geldndes meist durch die
Sicherheitsbestimmungen anderer Wat-
fen, z.B. der Arfillerie, ausschlagge-
bend beeinflult. Nur zuféllig und aus-
nahmsweise miissen in solchen Fallen
am Schlusse der Uebungen keine Ab-
sperrungen vorgenommen werden; die-
se unangenehmen Folgen werden leicht
vergessen! Wird gegen Bunker oder
Bunkerattrappen geschossen, dann darf
sich in diesen niemand aufhalten, Nach
Beendigung der Uebung miissen die
beziiglichen Rdume vor dem Betreten
griindlich geliiffet werden.

Die Gewahrleistung der Manns-
Sicherheit verlangt folgende Mafnah-
men:

Reinhaltung aller Geréte, Flammrohr,
Behalter, Stickstoff-Flaschen und Be-
hélter. Einer besonderen Pflege be-
dirfen die Kupplungselemente zwi-
schen Behalter und Flammrohr. Immer,
auch wéhrend des Kampfes, hat der
Flammoltrager hier, bei seinem Kame-
raden, zu puizen. Ueberall und an-
dauernd sind die Flammenwerferleute
auf der Suche, wo ein Flamméliropfen
abzuwischen wiére. Jeder Mann ftragt
zu diesem Zwecke ein Knauelchen
Putzfaden auf sich.

Die Bedienungsmannschaft soll im-
préagnierte  (schwer  entflammbare)
Ueberkleider tragen.

Es soll sich grundsétzlich nie jemand
vor dem Fammrohr aufhalten; zum
Oeffnen des Verschlufdeckels am
Flammrohr stellt sich der Truppfiihrer
neben, nicht vor dasselbe. Die vorge-
schriebene Sicherheitsdistanz vor dem
schiegenden Flammenwerfen betragt
50 m; hierauf ist besonders zu achten,
wenn bei kombinierten Uebungen

mehrere Trupps gegen ein und dasselbe ¢

Objekt vorriicken.

Schiefien bei starkem Gegenwind ist
zu vermeiden. Kaltstrahlschiefen soll in
Friedenszeiten nicht durchgefiihrt wer-
den. Unter keinen Umstdnden darf ein
Deckungssirahl zuerst kalt geschossen
werden und nachher, beim Vorriicken,
mit Flammstrahl entziindet werden.

Bei allen Scharfschiekiibungen hat
unmiftelbar beim Schiitzen ein Mann

diese wesentlichen Ein- -

mit dem Feuerldschgerat und mit nasser
Decke eingreifbereit zu sein. Es kann
dies ein Mann des Flammirupps oder
ein besonders zu dieser Funktion Kom-
mandierter sein; damit er mit seiner
Ausriistung das  «kriegerische  Bild»
nicht stort, verhélt er sich gefechtsma-
hig wie seine Kameraden, schiefit und
wirft usw.

Das gleichzeitige Wirken von Hand-
granatenwerfern und Flammenwerfer-
schiitzen in der gleichen Gruppe ist zu
vermeiden, Entweder wird nicht gewor-
fen oder nicht Flammél gefeuert. Es
kénnte eine Handgranaten-Detonation
das Oel eines Kalistrahls explosionsar-
tig entziinden; oder der einen Blind-
ganger freffende Flammstrahl kénnte
den ersten durgh die Hitze zur Detona-
tion bringen. :

Wird ein Flammirupp einem vorge-
henden Fisilierverband  einverleibt,
dann sind durch zeitliche Staffelung die
Tatigkeitsbereiche zu trennen.

Einen gewissen Schutz von Gesicht
und Héanden gegen kleinere Hautscha-
digungen durch das Flammél und die
giftigen Dampfe und Réuche bietet das
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Einreiben mit Vaselin- oder &hnlicher
Salbe.

Durch Flammol verunreinigte Haui-
partien sind mit Seife zu waschen und
mit viel Wasser zu spllen,

Rauchen ist in einem Umkreis von
50 m um den Flammenwerfer, um Bi-
dons, Abfiillorte usw. verboten, unge-
achtet des Wissens, dafy die Fiillung in
Flamm&l oder Wasser bestehe.

Zum Schutze von Material seien fol-
gende Weisungen hervorgehoben:

Fasser, Flammolgefahe, Flammrohre
efc. sind immer ganz rein zu halten. Je-
der Tropfen Flammdl ist abzuwischen
mit Putzfadenknéauel.

Die impragnierten oder normalen
Ueberkleider haben nicht nur Manns-
Schutz zu bieten gegen Entflammen
der Uniform, sondern 'dienen auch zur
Schonung der letzteren. Schuhe wer-
den vom Flammdl ebenfalls zerfressen.

Zum Schiehken mit Wasser darf das
letztere nicht geférbt werden, da die
Farbsubstanz das Behalterinnere an-
greift. Nach dem Wasserschiefen sind
die Gefahe mit einem Oel auszuspiilen.

(Fortsetzung folgt)



	Schutzmassnahmen bei Truppenübungen [Fortsetzung]

